
Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Brennholz an Ver-

braucher der Stadt Fridingen 

(AGB-Brh) 

Stand: 01.12.2025 

1 Geltungsbereich, Allgemeines, Form 

von Erklärungen 

1.1 Geltungsbereich 

Die AGB-Brh dienen bei deren Anwendung als Grund-
lage für Brennholzverkäufe an Verbraucher/-innen im 
Sinne des § 13 BGB und Brennholzverkäufe aus Flä-
chenlosen an Verbraucher/-innen im Sinne des § 13 
BGB. Bei deren Anwendung sind sie Bestandteil der 
Brennholz- und Flächenloskaufverträge.  

1.2 Zertifizierung 

Ist der/die Waldbesitzer/-in zertifiziert nach PEFC, gel-
ten die einschlägigen Vorschriften des Zertifizierungs-
systems. Damit ist die Einhaltung von Standards zur 
nachhaltigen und umweltgerechten Waldwirtschaft ver-
bunden. Bei Nichteinhalten der Zertifizierungsstandards 
und der nachfolgenden Vorschriften behält sich die 
Holzverkaufsstelle oder die beauftragte untere Forstbe-
hörde oder der/die Waldbesitzer/-in den künftigen Aus-
schluss des Käufers / der Käuferin von Holzverkäufen 
vor. Der/Die Käufer/-in muss sich selbst erkundigen 
nach welchem Zertifizierungssystem der/die Waldbesit-
zer/-in zertifiziert ist und welche Standards damit ver-
bunden sind.  

1.3 Individuelle Vereinbarungen 

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem/der Käufer/-in (einschließlich Nebenabreden, Er-
gänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vor-
rang vor diesen AGB-Brh-Fl. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung 
der Waldbesitzerin oder der Holzverkaufsstelle des 
Landkreises Tuttlingen. 

1.4 Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käu-
fers / der Käuferin in Bezug auf den Vertrag (z.B. Frist-
setzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), 
sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, 
E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschrif-
ten und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 
über die Legitimation des/der Erklärenden bleiben unbe-
rührt. 

1.5 Hinweis auf die Geltung gesetzlicher 
Vorschriften 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften ha-
ben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derar-
tige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen AGB-Brh nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2 Verkauf von Brennholz  

2.1 Verkaufsgegenstand und -verfahren 

a) Die Mitteilung über die Bereitstellung des Brennhol-
zes/Flächenloses gilt als Annahme des mit der Bestel-
lung des Käufers / der Käuferin abgegebenen Angebo-
tes. Der/die Käufer/-in wird von der verkaufenden Stelle 
über den Zeitpunkt der Bereitstellung in Kenntnis ge-
setzt.  

b) Sofern Brennholz/Flächenlose im Wege einer Ver-
steigerung verkauft werden, gelten neben diesen AGB-
Brh-Fl die vor Ort im Versteigerungstermin bekannt ge-
gebenen Versteigerungsbedingungen. 

c) Jeder Haushalt kann maximal 15 fm Brennholz erwer-
ben 

2.2 Gefahrenübergang 

Das Holz gilt mit der Bereitstellung als in den Mitbesitz 
des Käufers / der Käuferin übergeben. Mit der Über-
gabe des Holzes geht die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung auf den/die 
Käufer/-in über.  

2.3 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt 
das Holz im Eigentum und Mitbesitz der Waldbesitzerin. 
Der/die Käufer/-in verpflichtet sich, bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises nicht über die Sache zu ver-
fügen. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers / der Käu-
ferin, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, ist die Waldbesitzende berechtigt, nach den ge-
setzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts herauszu-
verlangen. 

2.4 Zahlungsart, Zahlungsfristen und Abfuhr 
des Holzes 

Bestimmungen zur Zahlungsart, den Zahlungsfristen 
und der Abfuhr des Holzes werden durch die verkau-
fende Stelle geregelt. 

2.5 Gewährleistung, Haftung und Verkehrssi-

cherungspflicht 

a) Die Gewährleistungsrechte des Käufers / der Käufe-
rin richten sich ausschließlich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

b) Im Übrigen (d.h. soweit keine Gewährleistungsrechte 
des Käufers / der Käuferin betroffen sind) haftet die 
Waldbesitzende, ihre Bediensteten, die beauftragte 
Holzverkaufsstelle und ihre Bediensteten im Rahmen 
der verschuldensabhängigen Haftung für Schäden – 
egal aus welchem Rechtsgrund – jeweils nur insoweit, 
als der Schaden von ihnen, ihren jeweiligen Organen, 
Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Die Be-
schränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt 
nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Be-
schränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt 
ferner nicht für die Haftung für Schäden, die aus der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Er-
füllung der/die Käufer/-in regelmäßig vertrauen darf) re-
sultieren.  

c) Der/die Käufer/-in hat darauf zu achten, dass von 
dem von ihm/ihr erworbenen bzw. gelagerten Holz 
keine Gefahr für Dritte ausgeht und ggf. auf eigene 
Rechnung geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
zu ergreifen (Verkehrssicherungspflicht). Kommt der/die 
Käufer/-in dieser Verpflichtung nicht nach, kann die 
Waldbesitzerin oder die zuständige untere Forstbehörde 
auf Rechnung des Käufers / der Käuferin tätig werden. 

d) Soweit der/die Käufer/-in gemäß gesetzlicher Vor-
schriften haftet oder er/sie oder Dritte, deren Verschul-
den sich der/die Käufer/-in nach den gesetzlichen Vor-
schriften zurechnen lassen muss, schuldhaft vertragli-
che Pflichten verletzen, hat er/sie den/die Waldbesitzer/-
in, seine/ihre Bediensteten sowie die beauftragte untere 
Forstbehörde und ihre Mitarbeitenden und die verkau-
fende Stelle und ihren Bediensteten von allen Ansprü-
chen Dritter einschließlich etwaiger Anwalts- und Pro-
zesskosten und Zinsen freizustellen. 

2.6 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

a) Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften in der 
jeweils gültigen Fassung sind einzuhalten. 

b) Personen, die mit der Motorsäge arbeiten, müssen 
die Teilnahme an einem Motorsägen-Grundlehrgang 
nachweisen. Anstelle eines Motorsägenlehrganges 
kann die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge 
auch durch den Nachweis einer Berufsausbildung 
und/oder mehrjährigen beruflichen Tätigkeit in der Holz-
ernte erbracht werden.  

c) Der entsprechende Nachweis (Kopie ausreichend) ist 
bei der Arbeit im Wald mitzuführen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. 

2.7 Maschinen- und Geräteeinsatz 

a) Zulässig sind nur Maschinen, Geräte und Werk-
zeuge, die sich in betriebssicherem Zustand befinden. 
Beim Einsatz der Motorsäge darf nur Bio-Sägeketten-
haftöl sowie Sonderkraftstoff (Alkalytbenzin) verwendet 
werden.  

b) Das Befahren der Bestandesflächen ist verboten. 

c) Anweisungen der zuständigen Revierleitung und/oder 
der Waldbesitzerin ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

2.8 Fahren auf Waldwegen 

Waldwege sind schonend, höchstens mit einer Ge-
schwindigkeit von 30 km/h und nur an Werktagen in der 
Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu 

befahren. Die Benutzung der Waldwege erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Die Fahrerlaubnis bezieht sich ausschließ-
lich auf die für die Aufarbeitung und den Transport des 
Holzes notwendigen Fahrten. Wege dürfen nicht durch 
Abstellen von Fahrzeugen versperrt werden. Auf den 
Waldwegen ist auf Erholungssuchende Rücksicht zu 
nehmen. 

2.9 Holzaufbereitung und Holzlagerung 

a) Der Abtransport des Holzes ist bestandes-, boden- 
und wegeschonend durchzuführen. Wege, Gräben, Bö-
schungen, Dolen und Durchlässe sind freizuhalten. 
Eventuelle Schäden sind vom Käufer / von der Käuferin 
in einer ihm/ihr gesetzten angemessenen Frist zu behe-
ben. Geschieht dies nicht, so ist der/die Waldbesitzende 
berechtigt, sie auf Kosten des Käufers / der Käuferin zu 
beseitigen oder beseitigen zu lassen. 

b) Aufgearbeitetes Holz darf auf speziell dafür vorgehal-
tenen Holzlagerplätzen gelagert werden. 

Auf den Holzlagerplätzen (Auflistung siehe Anlage) sind 
folgende Vorgaben einzuhalten 

• Vor der Einlagerung Kontakt mit der Revierlei-
tung aufnehmen 

• Lagerung nur von Brennholz für den Eigenbe-
darf, gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet 

• Maximale Holzmenge pro Haushalt sind 7fm 

• Lagerdauer bis zum zweiten Jahr  

• Das Holz ist mit dem Jahr des Erwerbes, dem 
Vor- und Familiennamen zu beschriften 

• Abstand zum Forstweg mind. 1,5m 

• Rückegasseneinfahrten sind freizuhalten 

• An Bäumen darf kein Holz aufgeschichtet wer-
den 

• Abdeckungen sind nicht gestattet 

• Nutzungszeiten sind von Montag bis Samstag 
von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr 

3 Spezielle Regelungen Verkauf von 

Brennholz 

3.1 Verkaufsgegenstand und –verfahren 

a) Verkaufsgegenstand ist Brennholz ab Waldstraße. 

b) Abgegebene Bestellungen des Käufers / der Käuferin 
sind verbindlich und gelten für das betreffende Forstre-
vier. Ersatzweise kann die Bereitstellung auch aus an-
grenzenden Forstrevieren erfolgen. Das Holz wird mög-
lichst wohnortnah bereitgestellt. Sofern die Summe aller 
eingegangenen Bestellungen die zur Verfügung stehen-
den Holzmenge überschreitet, werden die Bestellungen 
nach dem Eingangsdatum berücksichtigt. Der/die Käu-
fer/-in hat keinen Anspruch auf die Bereitstellung des 
bestellten Brennholzes. Naturgemäß kann die Bestell-
menge nicht exakt bereitgestellt werden, geringe Mehr- 
oder Mindermengen müssen in Kauf genommen wer-
den.  

3.2 Bereitstellung 

Die Bereitstellung findet statt: 

• durch Mitteilung der Bereitstellung durch die ver-
kaufende Stelle. 

• bei Meistgebotsverkäufen mit Erteilung des Zu-
schlags. 

3.3 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

a) Motorsägen-Grundlehrgänge werden nur anerkannt, 
wenn sie nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben 
des Moduls A der DGUV-Information 214-059 durchge-
führt werden und diese zusammen mit den inhaltlichen 
Schwerpunkten des Lehrganges in der Teilnahmebe-
scheinigung bestätigt werden. Oder wenn sie mindes-
tens den Anforderungen des Moduls A der DGUV-
Information 214-059 entsprechen und von einem Unfall-
versicherungsträger anerkannt oder vom KWF bzw. ei-
ner anderen Zertifizierungsstelle zertifiziert sind. Beide 
Varianten gelten für alle absolvierten Motorsägen-
Grundlehrgänge ab dem 01.01.2016.  

b) Motorsägenlehrgänge die vor dem 01.01.2016 durch-
geführt wurden und bis zum 31.12.2019 vom Landesbe-
trieb ForstBW anerkannt wurden, gelten weiterhin. Aller-
dings nur, wenn bei der Absolvierung des Lehrganges 
nachweislich praktische Übungen von Schnitttechniken 
am liegenden Holz durchgeführt wurden.  



4 Schlussbestimmungen 

4.1 Anzuwendendes Recht 

Auf den Kaufvertrag findet das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. Diese Rechtswahl gilt 
nur insoweit, als dem/der Käufer/-in nicht der Schutz 
entzogen wird, der durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates gewährt wird, in dem er seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  

4.2 Hinweis zu Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle 

Die Waldbesitzerin und/oder die zuständige Holzver-
kaufsstelle nimmt nicht an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und 
ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

 

Auflistung der Holzlager-

plätze im Stadtwald Fri-

dingen (rote Punkte) 
 

Weiblesteichweg, Kirchbergweg, 
Unterer Hardweg 

 

 

Kreidestein, Backenhalde 
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Breiter Weg 

 
 

 

 

 

 


